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Gremium Zuständigkeit
beraten in der Sitzung

am dafür dagegen enthalten

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 11.03.2024

Abbestellung der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Vorpommern-Rügen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt:

Frau Katja Schlüter wird als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Vorpommern-Rügen
abberufen.

Stralsund, 2. Februar 2024
gez. Dr. Stefan Kerth

- Landrat -

Beschlussvorlage
Federführender Fachdienst:

FD Organisation/Personal
Vorlagen Nr.:

BV/3/0562

Status: öffentlich
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Begründung:

Gemäß § 118 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V in Verbindung mit § 14 Abs. 1 der
Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen bestellt der Kreistag eine hauptamtlich
tätige Gleichstellungsbeauftragte und für den Fall ihrer Verhinderung eine Stellvertreterin.

Auf der Sitzung des Kreistages am 13. März 2023 wurde Frau Katja Schlüter als
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Vorpommern-Rügen bestellt. Die
Aufgabenübertragung erfolgte zunächst zur Erprobung für ein Jahr, um sowohl
arbeitgeberseitig als auch arbeitnehmerseitig entscheiden zu können, ob die Ausübung der
Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte den Vorstellungen beider Seiten entspricht.

Zum Ende der Erprobungszeit (31. Januar 2024) wurde in diesem Zusammenhang auf
Initiative von Frau Schlüter beiderseitig entschieden, dass Frau Schlüter die Aufgaben als
Gleichstellungsbeauftragte nicht weiterführen wird. Ab dem 1. Februar 2024 nimmt sie
daraufhin wieder ihre dauerhaften Tätigkeiten im Eigenbetrieb Jobcenter wahr.

Dementsprechend ist eine Abberufung von Frau Katja Schlüter als
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Vorpommern-Rügen durch den Kreistag
erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen: keine haushaltsmäßige Berührung

Gesamtkosten:

Finanzierung
Veranschlagung im
aktuellen Haushaltsplan:

Produkt/Konto:

über- oder
außerplanmäßige Ausgabe:

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:
- MA
- ME

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:
Haushaltsjahr:

Bemerkungen:


